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DER MILCHSCHELM IST ÜBERALL UNTERWEGS

Klappertopf ist immer verbreiteter
Seine prächtigen gelben Blüten sind 
das markante Erscheinungsbild 
des Klappertopfs, welcher jetzt in 
vielen Naturwiesen blüht. Doch 
als Parasit setzt er den Gräsern zu.

RoMü. Im Volksmund trägt der Klap-
pertopf den Namen Milchschelm. Denn 
hinter dieser jetzt überall in Naturwie-
sen und auch Buntbrachen prächtig 
goldgelb blühenden Wiesenpflanze steckt 
ein Parasit oder Halbschmarotzer, wel-
cher sich von Gräsern ernährt. Er weist 
einen sehr geringen Futterwert auf und 
bei einem dichten Pflanzenbestand ver-
drängt er rasch die Gräser, die bei ar-
tenreichen Wiesen ein wesentlicher Be-
standteil des Pflanzenbestandes sind. 
Des halb wurde er als Milchschelm be-
zeichnet, weil er die Futterdichte und 
deren Nährwert massiv einschränkt. 
Gerade früher, als man auf dichte Wie-
senbestände mit viel Gras angewiesen 
war, sorgte er für viel Ärger, da er den 
Futterwert, respektive Futterertrag 
stark einschränkte. 

Der Klappertopf, welcher botanisch 
zur Familie der Sommerwurzgewächse 
gehört, ist grundsätzlich eine einheimi-
sche Pflanze, welche bis zu 50 cm hoch 
werden kann. Die hellgrünen Blätter 
haben eine lanzettliche Form und sind 

regelmässig gezähnt. Die gelbe zweilippi-
ge Blüte weist einen über 2 mm langen, 
violetten oder weisslichen Zahn auf und 
blüht in der Regel um Mitte Mai. Der 
Klappertopf verfügt selber nur über ein 
verkümmertes Wurzelsystem. Dieses 
weist aber kleine Saugwarzen auf, wel-
che er an den Wurzeln benachbarter 
Pflanzen bildet. Mit diesen dringt er 
dann in die Leitungsbahnen ein und 
entnimmt der Pflanze damit viel Was-
ser. Dadurch werden die Wirtspflanzen 
insbesondere Gräser geschädigt und ge-
schwächt, sodass sie eingehen. Im grü-
nen Zustand ist er leicht giftig, wobei 
er im Trockenfutter (Heu, Emd) seine 
Giftigkeit verliert. Deshalb sollten Wie-

sen mit Klappertopfbeständen nur noch 
als Dürrfutter genutzt werden. 

Sein spezieller Fachname ist aber da-
rauf zurückzuführen, dass in seinen 
reifen Früchten die Samen beim Schüt-
teln klappern. Grundsätzlich ist der 
Klap pertopf eine einjährige Pflanze und 
vermehrt sich über die Versamung. Um 
ihn eigentlich auf natürliche Art und 
Weise zu bekämpfen, müssten die Wie-
sen mit einem einmaligen Frühschnitt 
bis Mitte Mai vor der Blüte gemäht 
werden. 

Doch dieser Schritt bleibt vielen Flä-
chen verwehrt, welche als Ökoflächen 
genutzt werden und ab dem 15. Juni 
erstmals gemäht werden dürfen.  –

BE R ATE R ECK E

Umsetzung der Raumplanungsgesetz (RPG)-Revision vom 15.6.2012 aus Sicht der Landwirtschaft
Seit der RPG-Revision sind soeben vier Jahre 
verflossen: Zustimmung an der Urne am  
3. März 2013 und in Kraft seit dem 1.5.2014. 
Wie sieht die Umsetzung aus Sicht der Land-
wirtschaft aus? Dazu erschien in der Ausga-
be 1/2016 der «Blätter für Agrarrecht» ein Bei-
trag1 mit den Bezugspunkten Kulturlandschutz, 
Steuerung der Siedlungsentwicklung und 
Mehrwertabschöfpung in einem Kantonsver-
gleich. 

Kulturlandschutz
Die Kantone sind verpflichtet, in ihren kanto-
nalen Richtplänen (RP) über die Entwicklung 
des Kulturlandes Auskunft zu geben. Als ein-
ziger der vier untersuchten Kantone stellt der 

Kanton Zürich bei der Definition der Fruchtfol-
geflächen (FFF) auf die Bodenqualität ab. Der 
Einbezug der FFF in die RP kann zwar zu einer 
Verbesserung des Kulturlandschutzes beitra-
gen. Wenn jedoch der Verlust von FFF durch 
eine Neufestlegung von qualitativ weniger 
wertvollen Böden kompensiert werde, dann 
sei dies «nur schwer vereinbar» mit den 
 Zielen der Raumplanung und dem Sachplan 
FFF. 

Siedlungsentwicklung
Mit der ersten Revisionsetappe wurde der 
Mindestinhalt für die Siedlungsgebiete in den 
kantonalen RP konkretisiert; z.B. wie eine 
hochwertige Siedlungsentwicklung nach 
innen bewirkt werden kann. Es handelt sich 
dabei um völlig neue Vorgaben für die lang-

fristige Festlegung von Bauzonen. Indem die 
Kantone ihre Reserven erfassen und sich um 
deren Mobilisierung kümmern müssen, wird 
der Druck vom «Nichtbaugebiet» und somit 
auf das Landwirtschaftsland vermindert. Als 
Vergleichsgrösse wurden 95 Prozent Auslas-
tung der Bauzonen definiert: Kantone darunter 
haben zu viele Bauzonen-Reserven. Nur der 
Kanton Zürich geht dabei von den 30 000 ha 
bestehendem Siedlungsgebiet aus, welches 
sich in den nächsten 25 Jahren nicht ver-
grössern soll; trotz prognostiziertem Bevölke-
rungswachstum von 14,2 Prozent. Allgemein 
wird festgestellt, dass sich die verfolgte In-
nenentwicklung nur bewerkstelligen lässt, 
wenn auch die nachfolgenden Planungsstu-
fen (u.a. durch Regionalplanung, Nutzungs-
planung) dieses Ziel verfolgten. Im Falle des 

Kantons Genf hatte der Bundesrat bereits in-
terveniert und nicht alle Erweiterungsprojek-
te genehmigt (auf Kosten von FFF). 

Mehrwertabschöpfung
Durch Einzonungen können Vorteile für Einzel-
ne entstehen. Dieser Mehrwert soll teilweise 
an die Allgemeinheit zurückfliessen, also ab-
geschöpft werden. So können Enteignungen 
von Landwirtschaftsland entschädigt werden 
oder für «raumplanerische Massnahmen» ver-
wendet werden. Neuenburg ermöglicht den 
Kauf von Landwirtschaftsland. Genf fürt die 
neuen Mittel einen Agrarausgleichsfonds zu; 
Freiburg einem Bodenverbesserungsfonds. 
Was besonders auffällt sind die weitgehen-
den Regelungen der Kantone Jura und Waadt, 
welche neben Ein-, Um- und Aufzonungen 

sogar Ausnahmebewilligungen als abzuschöp-
fende Vorteile aufführen. Nur nichtlandwirt-
schaftliche Nebenbetriebe (z.B. Besenbeizen) 
wurden ausgenommen. Abgabepflichtig wer-
den demnach z.B. Umnutzungen von landwirt-
schaftlichen Wohnbauten in landwirtschafts-
fremde Wohnbauten und die hobbymässige 
Tierhaltung. 

Die Interessensverbände sollten somit ihr 
grösstes Augenmerk auf die laufende Umset-
zung aller drei begutachteten Punkte werfen. 
Weitere grosse Auswirkungen sind mit der 
zweiten RPG-Revisionsetappe zu erwarten 
(Bot schaftsentwurf des Bundesrats folgt 
Mitte 2017). 

ZBV Versicherungen: René Bünter  
Tel. 044 217 77 50 –1 Christoph Meier, Praktikum beim SBV

G ESUCHT

Interessierte Person für historische 
Recherchen gesucht
2017 feiert der Zürcher Bauernverband sein 
175-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass 
möchten wir zurückblicken. Was geschah in 
der Zeit der Gründung im Jahr 1842? Wel-
che Themen beschäftigten damals die Land-
wirtschaft? Diese und weitere Fragen sollen 
beantwortet werden. 

Sind Sie daran interessiert, die Antwor-
ten zu finden? Bereitet Ihnen die Recherche 
Freude und verfügen Sie über genügend Zeit? 
Wenn ja, dann freuen wir uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme. Der ZBV unterstützt Sie mit 
einem Archiv, diversen Informationen und 

Kontakten. Ihr Aufwand wird mit einer Pau-
schale entschädigt. Start des Projektes ist 
sofort, die Auswertung ist Anfang Septem-
ber vorgesehen.

Melden Sie sich jetzt, damit wir mit Ihnen 
weitere Details besprechen können: 
Zürcher Bauernverband  
Danja Schönenberger 
Telefon 044 217 77 33 oder 
 schoenenberger@zbv.ch.

Wir freuen uns auf Ihre  
Kontaktaufnahme! –

DA N K E

Liebe Leserinnen und Leser
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben , um die Leser-Umfrage betreffend dem 
Zürcher Bauer auszufüllen. Dadurch haben Sie 
massgebend zum Erfolg meiner Diplomarbeit 
beigetragen. Bis heute sind über 500 Rück-
meldungen beim ZBV eingetroffen.

In der nächsten Zeit werde ich die Auswer-
tung vornehmen. Im «Zürcher Bauer» werden 
Sie zu einem späteren Zeitpunkt die wichtigs-

ten Ergebnisse und Schlussfolgerungen erfah-
ren. Weiter werden die Hauptgewinner Ende 
August im «Zürcher Bauer» aufgelistet.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude beim 
Lesen des «Zürcher Bauer».

Freundliche Grüsse 
Marcel Iten Agrotechniker HF –

Der Klappertopf mit seinen gelben Blüten 
hat hier bereits versorgt, dass die Gräser 
verschwunden sind.

Der Klappertopf mit seinen goldgelben 
Blüten, wobei der violette Zahn in der 
Blüte gut erkennbar ist.

Aufführung
in Oetwil am See 

Samstag, 2. Juli 2016

bei Familie Gisler
Schlösslihof, Beichlenweg 21




